18. JUNI 2023 - Gesetz zur Einführung eines Konzertierungsverfahrens im Rahmen der Ausübung fachlicher Leistungen durch die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erwähnten qualifizierten Hilfspersonen


(Belgisches Staatsblatt vom 9. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


18. JUNI 2023 - Gesetz zur Einführung eines Konzertierungsverfahrens im Rahmen der Ausübung fachlicher Leistungen durch die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erwähnten qualifizierten Hilfspersonen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gelten folgende Begriffsbestim-mungen:

1. Gesetz vom 10. Mai 2015: das koordinierte Gesetz vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe,

2. Gesetz vom 5. Dezember 1968: das Gesetz vom 5. Dezember 1968 über die kollektiven Arbeitsabkommen und die paritätischen Kommissionen.


KAPITEL 2 - Anwendungsbereich


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz findet Anwendung auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 5. Dezember 1968 fallen.


KAPITEL 3 - Bestimmungen in Bezug auf das Konzertierungsverfahren


Art. 4 - § 1 - In Unternehmen oder Einrichtungen, in denen es eine Gewerkschafts-vertretung gibt und in denen Arbeitnehmer aufgrund ihrer Beschäftigung in diesem Unternehmen oder dieser Einrichtung als qualifizierte Hilfspersonen die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 des Gesetzes vom 10. Mai 2015 erwähnten fachlichen Leistungen erbringen, werden die spezifischen Regeln und Vereinbarungen zur Umsetzung dieser Maßnahme durch ein im Unternehmen oder in der Einrichtung abgeschlossenes kollektives Arbeitsabkommen im Sinne des Gesetzes vom 5. Dezember 1968 festgelegt.

Diese Regeln und Vereinbarungen umfassen mindestens:

1. die Ausbildung und/oder die Anweisungen, die die betreffenden Arbeitnehmer vorab absolvieren beziehungsweise erhalten müssen,

2. die praktische Umsetzung fachlicher Leistungen durch qualifizierte Hilfspersonen,

3. die Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation.

§ 2 ­ Diese Regeln und Vereinbarungen können auch durch ein vom König für allgemein verbindlich erklärtes kollektives Arbeitsabkommen festgelegt werden, das innerhalb der paritätischen Kommission abgeschlossen wurde, der die Arbeitgeber unterstehen, die qualifizierte Hilfspersonen beschäftigen.

In diesem Fall entfällt die Verpflichtung, ein diesbezügliches kollektives Arbeits-abkommen auf Unternehmens- oder Einrichtungsebene abzuschließen.

§ 3 ­ Arbeitgeber von Unternehmen oder Einrichtungen, in denen es keine Gewerk-schaftsvertretung gibt, informieren die paritätische (Unter-)Kommission, der sie unterstehen, über die Anwendung dieser Maßnahme, indem sie dem Vorsitzenden dieser paritätischen (Unter-)Kommission spätestens einen Monat nach Erhalt des Dokuments über das Verfahren oder den Pflegeplan wie in Artikel 124 Nr. 1 Absatz des Gesetzes vom 10. Mai 2015 erwähnt eine Mitteilung auf elektronischem Wege senden, und zwar für alle betreffenden Arbeitnehmer.

§ 4 ­ Dabei wird in den vorerwähnten kollektiven Arbeitsabkommen besonders auf die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 14 des Gesetzes vom 10. Mai 2015 festgelegten Bedingungen geachtet.


Art. 5 - Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer beschäftigt, die als qualifizierte Hilfs-personen die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 des Gesetzes vom 10. Mai 2015 erwähnten fachlichen Leistungen aufgrund ihrer Beschäftigung bei diesem Arbeitgeber erbringen, informiert und konsultiert diesbezüglich vorab den Betriebsrat oder, in dessen Ermangelung, den Ausschuss für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz oder, in dessen Ermangelung, die Gewerkschaftsvertretung.

Anschließend konsultiert er binnen sechs Monaten nach der ersten Anwendung das betreffende Mitwirkungsorgan. Bei dieser Gelegenheit bewertet das betreffende Mitwir-kungsorgan die Anwendung dieser Maßnahme unter besonderer Berücksichtigung der Bedingungen, die festgelegt sind durch oder aufgrund von:

1. Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 bis 14 des Gesetzes vom 10. Mai 2015,

2. Artikel 4.

Im Hinblick auf diese Konsultierung stellt der Arbeitgeber mindestens 15 Tage vor der Versammlung Informationen über die Ausübung der fachlichen Leistungen durch die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 des Gesetzes vom 10. Mai 2015 erwähnten qualifizierten Hilfspersonen zur Verfügung. Diese Informationen enthalten mindestens folgende Angaben: Anzahl betreffender Arbeitnehmer, Anzahl betreffender Patienten, Art der Leistungen, absolvierte Ausbildungen und/oder erhaltene Anweisungen und die Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation.

Die Diskussion innerhalb des betreffenden Mitwirkungsorgans wird jedes Jahr erneut auf die Tagesordnung gesetzt, solange die Anwendung fortgesetzt wird.


Art. 6 - Die paritätische Kommission, die für die Arbeitgeber zuständig ist, die Arbeitnehmer beschäftigen, die als qualifizierte Hilfspersonen die in Artikel 124 Nr. 1 Absatz 6 des Gesetzes vom 10. Mai 2015 erwähnten fachlichen Leistungen aufgrund ihrer Beschäftigung bei diesen Arbeitgebern erbringen, setzt die Diskussion über die Anwendung des vorliegenden Gesetzes in ihrem Sektor mindestens einmal pro Jahr auf die Tagesordnung der paritätischen Kommission.

Das Ergebnis der Diskussion über die Anwendung des vorliegenden Gesetzes wird dem für die Volksgesundheit zuständigen Minister und dem für Arbeit zuständigen Minister übermittelt.


KAPITEL 4 - Inkrafttreten


Art. 7 - Vorliegendes Gesetz tritt am selben Datum in Kraft wie das Gesetz vom 11. Juni 2023 zur Abänderung von Artikel 124 Nr. 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe im Hinblick auf die Anpassung der Rechtsvorschriften über die Ausübung fachlicher Krankenpflegeleistungen durch pflegende Angehörige oder qualifizierte Hilfspersonen.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 18. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

